
 

Giuseppe Capograssi wurde am 15. März 1889 in 

Sulmona in den Abruzzen aus einer adligen, 

ursprünglich aus Salerno stammenden Familie gebo-

ren. – 1911 promovierte er an der Universität La 

Sapienza in Rom mit einer Tesi di laurea über „Staat und 

Geschichte“. Seine akademische Karriere führte ihn 

von der Universität von Sassari über diejenigen von 

Macerata, wo er auch Rektor war, an die Universitäten 

Padova, Rom und schliesslich Neapel, wo er für ein 

Jahrzehnt an der Universität Federico II lehrte, bevor er 

wieder nach Rom zurückkehrte. Er erhielt das grosse 

Verdienstkreuz der Repunlik Italien und war Mit-

begründer der Italienischen Vereinigung katholischer 

Juristen (UGCI); kurz vor seinem Tod am 23. April 

1956 wurde er noch zum Richter des italienischen 

Verfassungsgerichtshofs ernannt. – Mit seinem 

erfahrungswissenschaftlichen, lebensphilosophischen, 

handlungstheoretischen und personalistischen wissen-

schaftlichen Ansatz arbeitete er in extenso eine Rechts-

philosophie aus, die als Lehre von der Rechtserfah-

rung gekennzeichnet werden kann. 
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"Es ist unbestreitbar, dass die Philosophie keine anderen 

Gegebenheiten behandelt als diejenigen des Lebens, und 

so ist es ihre vornehme Aufgabe, das Leben auszulegen, 

dem Leben ein deutliches Bewusstsein seiner selbst zu 

vermitteln. Wer sich aber dem modernen Denken nähert, 

besonders dem zeitgenössischen Denken, hat den Ein-

druck, dass das Leben weit davon entfernt ist, und dass es 

nicht gelingen mag, den Verbindungspunkt aufzufinden 

zwischen dem Leben, wie es geführt und geliebt wird, dem 

Leben, wie es sich im konkreten und wirksamen alltägli-

chen Bewusstsein äussert, einerseits, und dem Leben oder 

der Wirklichkeit oder dem Denken, wovon in der philoso-

phischen Forschung die Rede ist, andererseits. Und doch ist 

die Wahrheit dem Leben nachgebildet, sodass derjenige, 

der sich dem philosophischen Nachdenken nähert, still-

schweigend dessen Konklusionen mit denjenigen 

Wahrnehmungen, Bedürfnissen, Problemstellungen und 

Gewissheiten vergleicht, welche er tief in seinem Gemüt, in 

seiner Seele und in seinem Geist trägt, ohne dass es ihm 

jedoch gelingt, das beiden gemeinsame Terrain, den beiden 

gemeinsamen Massstab aufzufinden: sosehr diese philoso-

phisch fundierten Schlussfolgerungen auch vertieft 

werden, so mag es ihnen doch nicht gelingen, sich bis auf 

die konkrete Ebene des Lebens hinabzuneigen, und sosehr 

die Folgerungen aus dem konkreten Leben auch gründ-

licher untersucht werden möchten, so haben sie dabei 

dennoch keinen Erfolg, bis hinauf zu den philosophischen 

Schlüssen als ihren Prinzipien zu gelangen. 

Im wesentlichen schein es so zu sein, dass dem philoso-

phischen Nachdenken keine andere Aufgabe zukommt, als 

eine noch so scharfe und unüberbrückbare Trennungslinie 

zu ziehen zwischen der Sphäre der Wirklichkeit, die zu 

philosophischem Bewusstsein gelangt, und dem Kreis der 

Realität, worin die Menschen leben und ein Bewusstsein 

davon erlangen, wie sie ihre vitale Erfahrung erleben. Das 

Besondere ist nun folgendes: man darf behaupten, dass der 

fortwährende Gegenstand des modernen spekulativen 

Denken ausgerechnet das Leben ist, und Georg Simmel hat 

mit allem Grund sagen können, dass der Begriff des Lebens 

in der modernen spekulativen Philosophie dazu tendiert, 

eine solchermassen zentrale Stellung innezuhaben, wie sie 

im früheren philosophischen Denken die Ideen der 

Substanz, von Gott und der Natur zugekommen war. Und 

unterdessen kann man sagen, dass das Denken sich nichts 

anderes mehr vornimmt, als das Leben zu erklären, und 

dass das moderne spekulative Denken zusehends ausge-

gangen ist, ausgerechnet dieses Leben herabzuwürdigen, 

diese einzigartige Leben, das wir experimentell erfahren, 

dieser einzige Teil des universalen Leben, wenn man so 

will, den wir erkennen können und über den wir Bescheid 

wissen, weil wir davon Wissen und Empfindungen 

erlangen können, und weil wir ihn auf dem Weg über 

unsere Erfahrung gewissermassen analytisch zu entdecken 

vermögen. Solches ist auf jede Art und Weise unternom-

men worden, ausser von seiten der allgemeinen Erfahrung, 

so wie wenn wir schon von seiten der weiteren Erfahrun-

gen reich genug wären, und wie wenn eine Art von 

Abscheu gegen das Allgemeine vorherrschen würde." 

"Die Rechtswissenschaft steht aber in dieser Welt, und man 

kann sogar behaupten, dass sie im Mittelpunkt dieser Welt 

zu liegen kommt. Nimmt sie auch an der umschriebenen 

Krise teil, und hat sie ihren Anteil an dieser Krise? Nehmen 

sich die ihre Selbstbetrachtungen und der von ihr behaup-

tete instrumentelle Charakter etwa als ein Widerschein 

ebendieser Krise aus? Stellen vielleicht diese ihre reflek-

tierenden Überlegungen nur den Anfang eines Verlusts 

ihrer Gewissheiten und einer Krise ihrer Selbstsicherheit 

dar? Das sind überaus qualvolle Fragestellungen. Wenn 

nämlich diese instrumentelle Indienststellung, diese 

Reduktion auf eine Technik, und wenn dieser nurmehr 

pragmatische Wert der konzeptuellen Begriffe der Rechts-

wissenschaft die Auswirkungen der Verdunkelung der 

Rechtsidee, beziehungsweise deren Übersetzung in die 

folgerichtige Begrifflichkeit sein sollten, dann würde das 

bedeuten, dass die Jurisprudenz auch selbt nicht mehr an 

das Recht glaubt, dass nicht einmal mehr sie weiss, was sie 

zu ihrem Gegenstand hat, und dass ihr die vitale Bedeu-

tung des Rechts als einer lebendigen Idee und als einem 

Lebensprinzip abhanden gekommen ist. Und dies wäre 

dann tatsächlich eine Krise; und man möchte fast sagen, 

dass dies die eigentliche Vollendung der angebrochenen 

Krise ausmachen würde, die Krise in ihrer Perfektion; denn 

wer sollte denn noch sein Ver-trauen in die Rechtswissen-

schaft setzen und wer sollte ihr noch Glauben schenken, 

wenn die Rechtswissenschaft selbst am Ende garkeine 

Gewissheit und garkein Vertrauen mehr in das Recht 

haben würde?  Es wäre, wie wenn die Dichter nicht mehr 

an ihre Poesie glauben würden, oder die Heiligen nicht 

mehr an ihre Religion. [...] Aufzuzeigen, dass die Lebens-

wirklichkeit viel tiefgründiger und rationaler ausfällt, als 

es den Anschein hat, sowie die innersten Gewissheiten und 

Wahrheiten, auf denen die unverzichtbare Lebensanstren-

gung begründet liegt, ans helle Licht der wissenschaft-

lichen Analyse zu führen und damit ins erkennende 

Bewusstsein zu tragen, kommt einer eigentlichen Not 

gleich. Sich der im Leben verborgenen reichen Schätze 

bewusst zu werden, stellt immer ein erklärtes Ziel dar, und 

entspricht somit auch dem Ziel der Nachforschungen auf 

dem Gebiet des Geistes, dieses Erfordernis wird jedoch 

noch umso dringlicher und unabwendbarer in Zeiten, wo 

ein praktischer Skeptizismus Gefahr läuft, die lebens-

wichtigen Bejahungen, worin das Leben begründet ist, 

mittels einer systematischen Negierung der Praxis zu 

verheimlichen und zu verdunkeln. Je ärmer sich das 

geschichtliche Handeln an Geist ausnimmt, desto unver-

zichtbarer wird es, diesen unverlierbaren und unüberwind-

lichen Geist zu erforschen, nicht verflüchtigen zu lassen 

und zu bewahren, diesen Geistreichtum, wie er tief im 

Innersten der Lebensformen waltet, und der im Handeln 

auch dann noch immer mitenthalten ist, wenn die 

Geschichte immerzu gefühlloser zu werden scheint. Und 

gerade deshalb kommt es darauf an, die Gewissheit zutref-

fend zu erfassen, und das Mass an konkreter Geistigkeit 

besser zu verstehen, wie sie die Rechtswissenschaft in sich 

trägt, die ja Bestand hat, und die immerwährend tätig ist, da 

sie ja eine der Ausprägungen des Lebens, eine der Lebens-

formen darstellt. Es wird sich noch zeigen, dass die Rechts-

wissenschaft, und fallen die geschichtlichen Krisenlagen 

noch so dringlich aus, auf den tiefliegenden Wahrheits-

gehalt der Rechtserfahrung vertraut, dass sie sich nach 

dieser Richtigkeit ausrichtet, und dass sie alle ihre Bemü-

hungen in den Dienst an dieser Gewissheit stellt. Auf dem 

Grund ihrer Erwägungen und ihres Fürwahrhaltens liegt 

eine teifgründige Selbsgewissheit, die von der Rechtswis-

senschaft mit ihrer praktischen Arbeit behauptet wird, und 

die sie zwar vielleicht in ihrer Begrifflichkeit nicht mitfor-

muliert, die sie aber mit ihrem Bestehen und mit ihrer 

Wirkkraft umsomehr unter Beweis stellt. Es kommt wahr-

haftig einem Trost gleich, festzustellen und zu Zeugnis 

davon abzulegen, dass sich die menschlichen Ideen, worauf 

sich das Leben abstützt, offenbar nicht verflüchtigen, 

sosehr sie sich auch verdunkeln mögen." 


